
WiHi-Komfort-Rechner ab 01.04.2020 
Entgelt- und Urlaubsberechnung für eine 
     studentische Hilfskraft 
      wissenschaftliche Hilfskraft mit Master oder gleichwertigem Abschluss 
      wissenschaftliche Hilfskraft mit Bachelor/FH-Abschluss 

Angaben zur Beschäftigung 
Arbeitszeit als Wochenstundenzahl 
Dauer der Beschäftigung in Monaten 

Monatsentgelt brutto 
Urlaubsanspruch im Kalenderjahr in Stunden 

Angaben zur Geringfügigkeit ja nein 
Minijob/geringfügige Beschäftigung (Entgelt bis 450,00 €)

Midijob/Entgelt i.d.Gleitzone (Entgelt 450,01 € - 1300,00 €)

Lohnsteuer nach den ELStAM
Angaben zur Sozialversicherungspflicht ja nein 
in der gesetzlichen Krankenkasse 
privat krankenversichert 
zum Studium eingeschrieben 

Abzüge AN-Anteil Arbeitnehmerbeitrag 
Pauschalsteuer bei geringfügiger
Beschäftigung 
Krankenversicherung
���������������� Pflegeversicherung 
Zusatzbeitrag Pflegeversicherung       ja      nein 
Arbeitslosenversicherung 
Rentenversicherung
bis 1300,00 €: ermäßigt

reduzierten Beitragssatz i.d.Gleitzone 
 

     ja      nein 
Befreiung Rentenversicherung (bis 450 €)      ja      nein 
Summe Arbeitnehmerbeiträge: 

Arbeitgeberbelastung (ggf.inklusiver 9,3%, 20,475% oder 28,19% Sozialversicherungsbeiträge)

pro Monat 
für den aktuellen Zeitraum 

Copyright, Disclaimer
Johannes Gutenberg-Universität MainzAbteilung Personal / PA 4Referat Wissenschaftliche/Studentische Hilfskräfte55099 MainzHiWi-KOMFORT-Rechner soll dazu dienen,-  wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften einen Überblick über ihren   Verdienst unter Einbeziehung der Regelungen über geringfügige Beschäftigungen   zu geben sowie- den Hochschuleinrichtungen eine Hilfe bei der Kalkulation zu sein.Es wurde ein pdf-Dokument konzipiert und bewusst so einfach wie möglich gestaltet.Es kann daher nicht alle möglichen Fälle berücksichtigen.Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden, weil das Programm nicht als Abrechnungssystem konzipiert ist. Haftungsausschluss:Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird keinerlei Gewähr übernommen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nachweislich kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
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